Antrage zur Delegiertenversammlung - Satzungsanderung

Liebe Freundinnen und Freunde des DJH-Hessen e.V.,

beginnend in 2024 fanden Diskussionen zur Uberarbeitung unserer Regularien statt, an denen
sich zahlreiche Ehren- und Hauptamtliche beteiligten. In einem ersten Schritt wurden die DJH-
Regularien in Ganze gesichtet und unterschiedliche Szenarien diskutiert. Im Ergebnis kam
man uberein, der Delegiertenversammlung 2026 ,lediglich“ redaktionelle und jetzt
notwenige inhaltliche Anderungen vorzuschlagen. Aufsichtsrat und Vorstand haben dies
in ihrer Klausur am 27. - 28.2.2026 zusammengefiihrt, Anderungen diskutiert und beschlossen
und einer rechtlichen Prifung unterzogen. Ausdricklich wurden somit zwar einige inhaltliche
und strukturelle Satzungsfragen diskutiert, aber flr die Diskussion und Beschlussfassung in
der Zukunft offen gehalten.

In der anhangenden Synopse sind im Ergebnis ganz Uberwiegend redaktionell-sprachliche
Satzungsanderungen enthalten. Dies ist vielfach notwendig, weil zum Beispiel
unterschiedliche Satz- und Aufzahlungszeichen, veraltete Begriffe oder Sachzusammenhange
teils redundant verwendet wurden, sowie um eine geschlechtergerechte Sprache zu
verwenden, statt der bisher rein maskulinen Form. Eine Anderung der Satzung des
Hauptverbandes machte zudem eine inhaltliche Ubernahme in unsere eigene Satzung
erforderlich. Zudem sollte auch die Moglichkeit geschaffen werden den Vorstand
gleichberechtigt zu besetzen, statt wie bisher hierarchisch. Alle Anderungen sind in der
anhangenden Synopse in der Gesamtschau und Gegenuberstellung alt / neu / Begrindung
enthalten.

Gleichwohl kann es hierzu Fragen oder andere Vorstellungen geben, die wir im Vorfeld der
Delegiertenversammlung aufgreifen wollen. Denn weitergehende Anderungen sind nach
Ablauf der Antragsfrist am 28.5.26 (gemaR Satzung §15 Ziff.12 der Satzung) nicht mehr
moglich und auch nicht sinnvoll: Nur Antrége, die der Mitgliedschaft und den Delegierten mit
ausreichendem Vorlauf zur Beschlussfassung vorlagen, sind auf der Delegiertenversammlung
aufzurufen und abzustimmen.

Deshalb bitten wir
- um zeitnahe Riickmeldung eventueller Riickfragen oder Anderungswiinsche
- um Anmeldung an unserer Diskussionsrunde zur Satzungsédnderung am 21.5.26
um 18 Uhr auf Teams
- und um Eure Anderungsantrige bis spitestens 28.5.26

an ehrenamt-hessen@jugendherberge.de oder 069-60913-36.

Ihr findet im folgenden die Antrage und Synopse.
Mit bestem Dank und freundlichen Grif3en

die jugendherbergen in hessen
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Dr. Klaus Becker Jan Knut Stolle

Vorstandsvorsitzender Vorstand


mailto:ehrenamt-hessen@jugendherberge.de?subject=Meine%20Fragen%20und%20Rückmeldungen%20zur%20Satzungsänderung

Antrage zur Delegiertenversammlung - Satzungsanderung

Der Aufsichtsrat und der Vorstand des DJH-Hessen schlagen der
Delegiertenversammlung (gemaf § 12 Ziff. 12. und § 15 Ziff. 3. der Satzung) folgende
Antrage vor:

Antrag 1: ,Die Satzung wird entsprechend der anliegenden Synopse ,Satzung des
Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. — Synopse*
geandert.”

Begrindung: Die Begrindungen sind im Sinnzusammenhang und in der
Gegenuberstellung alt / neu den einzelnen Anderungsvorschlagen der Synopse zu
entnehmen.

Antrag 2: ,Der Vorstand wird ermachtigt, Anderungen und Ergénzungen der Satzung
vorzunehmen, die auf Beanstandung des Amtsgerichts oder des Finanzamts im
Rahmen des Eintragungsverfahrens erforderlich werden. Der Vorstand wird zudem
ermachtigt, Anderungen und Erganzungen der Satzung vorzunehmen, wenn sie aus
rein redaktionellen Grinden notwendig werden. Macht der Vorstand von den
Ermachtigungen Gebrauch, sind der Aufsichtsrat und die Delegiertenversammiung
hiervon jeweils zeitnah zu unterrichten. Die Ermachtigungen erléschen mit
Zusammentritt der nachsten Delegiertenversammlung.®

Begrindung: Die Satzung sieht diese Befugnis in § 12 Ziff. 12 Abs 2 zwar ausdricklich
vor, jedoch nur ,vorlaufig“ und bis zur ,Bestatigung oder Ablehnung durch die nachste
Delegiertenversammlung®. Da im Umgang mit dem Amtsgericht oder dem Finanzamt
nicht mit vorlaufigen oder eventuell wieder abgelehnten Satzungsanderungen
gearbeitet werden kann und der Zeitraum in der Regel ein Jahr umfasst, erscheint dies
wenig praktikabel. Entweder sind die Anderungen (steuer-)rechtlich zwingend
notwendig, oder nicht.



Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT | Satzung NEU | Bemerkungen
Aus-Griinden-derbesseren-Lesbarkeit werden-in Inhaltliche Anderung: Es ist nicht mehr
dieser-Satzung-die-mannlichen _ zeitgemaR, Frauen ,mitzumeinen®, daher
Funktionsbezeichnungen-verwendetDie .
weiblichen Bezeichnungen-gelten-gleichwertig-mit- ersatzloses Streichen des Satzes und folgend
' genderneutrale Formulierungen.
A. Allgemeine Bestimmungen A. Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Name und Sitz § 1 Name und Sitz
1. Der Verein fuhrt den Namen "Deutsches 1. Der Verein fihrt den Namen "Deutsches
Jugendherbergswerk, Landesverband Jugendherbergswerk, Landesverband
Hessen e.V." Hessen e.V.*
2. Das Verbandsgebiet des Vereins ist das 2. Das Verbandsgebiet des Vereins ist das
Bundesland Hessen. Bundesland Hessen.
3. Der Sitz des Vereins ist Frankfurt/Main. 3. Der Sitz des Vereins ist Frankfurt/Main.
4. Der Verein ist in das Vereinsregister 4. Der Verein ist in das Vereinsregister
eingetragen. eingetragen.
5. Der Verein ist Mitglied im "Deutschen 5. Der Verein ist Mitglied im "Deutschen
Jugendherbergswerk, Hauptverband fir Jugendherbergswerk, Hauptverband fiir
Jugendwandern und Jugendherbergen Jugendwandern und Jugendherbergen e.V."
e.V." in Detmold, dessen Satzung in ihren in Detmold, dessen Satzung in ihren
Grundsétzen fiir den Verein verbindlich ist. Grundsatzen fur den Verein verbindlich ist.
§ 2 Zweck § 2 Zweck
1. Zweck des Vereins sind die Jugendhilfe, 1. Zweck des Vereins sind die Jugendhilfe, die
die Volksbildung, die Férderung Volksbildung, die Férderung internationaler
internationaler Gesinnung7 der Toleranz Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten
auf allen Gebieten und des und des Vélkerverstandigungsgedankens.
Volkerverstandigungsgedankens. Der Der Satzungszweck wird nachfolgenden
Satzungszweck wird nachfolgenden MaBgabgn und insbesondere durch. dig in §
MaRgaben und insbesondere durch die in 3 beschriebenen MalRnahmen verwirklicht.
§ 3 beschriebenen MaRnahmen
verwirklicht.
2—DerVerein-istfur die- Jugend-des-In-und 2. Der Verein ist fir die Jugend des In- und
Auslandes-tatigunabhangig-von-deren Auslandes tatig, unabhangig von deren
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Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT | Satzung NEU | Bemerkungen
ethnischerHerkunft-Religion: ethnischer Herkunft, Religion, Satzerweiterung
Weltanschauung-oder-ihrer-Zugehorigkeit Weltanschauung oder ihrer Zugehdrigkeit zu
zu-einer-politischen-Partei: einer politischen Partei, sofern dies in

Ubereinstimmung mit der Vereinssatzung,
insbesondere nach § 2 Absatz 1 geschieht.

3. Der Verein fordert die Beziehungen und
Begegnungen zu allen Volkern und dient
einem gegenseitigen Verstehen und
friedlichen Miteinander.

Der Verein fordert die Beziehungen und
Begegnungen zu allen Voélkern und dient
einem  gegenseitigen Verstehen und
friedlichen Miteinander.

4. Der Verein fordert durch seine
Gliederungen und Einrichtungen vor allem

Der Verein fordert durch seine Gliederungen
und Einrichtungen vor allem

——das-Wandern-und-Reisenjunger das Wandern und Reisen junger Menschen | Rechtschreibung
Menschen-tmtn—und-Ausland: im In- und Ausland
——denBezugzu-Heimat Natorunrd Umwelt: den Bezug zu Region, Natur und Umwelt Redaktionelle Anderung, Rechtschreibung
-—Erholungsmalnahmenfir Kinderund Erholungsmalnahmen fiir Kinder und Rechtschreibung
Jugendliche: Jugendliche
—dasWandern-von-Familien-mitKindern: das Reisen von Familien mit Kindern Redaktionelle Anderung, Rechtschreibung
-—die-Gestaltung-von-Freizeit, Ferien-und die Gestaltung von Freizeit, Ferien und Rechtschreibung
Urlaub-derJugend; Urlaub der Jugend
- das-Schulwandermn; das Schulwandern, Schul- und Redaktionelle Anderung,
Schullandheimaufenthalteund Studienfahrten Rechtschreibung
-—Bildungsveranstaltungen-furdie Jugend; Bildungsveranstaltungen, insbesondere fir Redaktionelle Anderung,
die Jugend Rechtschreibung
—die-Fortbildungunteranderem-von die Fortbildung unter anderem von
Mitarbeitern-derJugendhilfevon-Lehrern; Mitarbeitenden der Kinder- und Jugendhilfe, | Genderneutrale Sprache
von-Wander-und-Gruppenleitern: von Lehrpersonen und Gruppenleitungen.

5. Zweck des Vereins ist ferner die
Grindung, der Erwerb und die Fihrung
von und Beteiligung an gemeinnutzigen
Tochtergesellschaften, die dem
Vereinszweck nach § 2 und den Aufgaben
nach § 3 Ziffern 1.-14. entsprechen, sowie
die Geschéftsbesorgung fur diese
Gesellschaften.

Zweck des Vereins ist ferner die Griindung,
der Erwerb und die Flihrung von und
Beteiligung an gemeinnutzigen
Tochtergesellschaften, die dem
Vereinszweck nach § 2 und den Aufgaben
nach § 3 Ziffern 1.-14. entsprechen, sowie
die Geschaftsbesorgung fir diese
Gesellschaften.
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Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT | Satzung NEU | Bemerkungen
§ 3 Aufgaben § 3 Aufgaben
Der Verein erflllt seine Aufgaben insbesondere Der Verein erflllt seine Aufgaben insbesondere
durch durch

1. Bauund Betrieb-vonJugendherbergen; 1. Bau und Betrieb von Jugendherbergen. Rechtschreibung

2—Bauund-Betrieb-vonHausermanderer 2. Bau und Betrieb von Hausern anderer
Tragerals-Jugendherbergen-oder Trager als Jugendherbergen oder
Jugendbildungsstatten,-sofern-dies Jugendbildungsstatten, sofern dies
verraglich-geregelt-ist: vertraglich geregelt ist. Rechtschreibung

3—Bildung-und-Forderung-von 3. Bildung und Férderung von
Untergliederungen-des-\Vereins-auf-lokaler Untergliederungen des Vereins auf lokaler Inhaltliche Anderung:
Ebene-und-Einrichtung-von Ebene. Ersatzlose Streichung - es gibt keine
Ausweisausgabestellen: Ausweisausgabestellen mehr
4—Werbung-und-Betrewung-von-Mitgliedern: 4. Werbung und Betreuung von Mitgliedern. Rechtschreibung
5—Anstellung-ven 5. Anstellung von Hausleitungen und Genderneutrale Sprache
Herbergsleitern/Herbergselternund Mitarbeitenden in den Jugendherbergen und
Mitarbettern-n-denJugendherbergenund ihre Aus- und Fortbildung durch Kurse und
thre-Aus—und-Fortbildung-durch-Kurse-und Seminare, auch in Zusammenarbeit mit dem
Seminare;-auch-in-Zusammenarbeit-mit Hauptverband des Jugendherbergswerkes
dem-Hauptverband-des oder anderer geeigneter Bildungstrager.
Jugendherbergswerkes-oderanderer
geeigneter Bildungstrager

6.—Angebote-von-Freizeitprogrammen-und 6. Angebote von Freizeitprogrammen und
Eerienwanderungen,Jugendreisen; Ferienfreizeiten, Jugendreisen, Redaktionelle Anderung
Bildungsveranstaltungen-unter Bildungsveranstaltungen unter
sachkundigerLeitung: sachkundiger Leitung.

F—Durehithrung-von-Austausehprogrammen 7. Durchfiihrung von Austauschprogrammen
mit-auslandischendugendherbergs- mit ausléandischen Jugendherbergs-
Verbanden-in-Zusammenarbeit-mit-dem Verbanden in Zusammenarbeit mit dem
Hauptverband:-diese Hauptverband. Diese Austauschprogramme | Rechtschreibung
Austadsehprogramme-dienen-dem dienen dem wechselseitigen Kennenlernen
wechselseitigenKennenlernenvon von Jugendlichen aus unterschiedlichen
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Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT | Satzung NEU | Bemerkungen
Jugendlichen-aus-unterschiedlichen Kulturen, der Toleranz und dem
Kulturen-derToleranz-und-dem Volkerverstandigungsgedanken.
\Val 5ndi anken.

8—Informations-\eranstaltungenfirLehrer 8. Informations-Veranstaltungen fur
und-Gruppenleiterzur-Vorbereitung-von Lehrpersonen und Gruppenleitungen zur Genderneutrale Sprache
Aufenthalten-von-Schulklassen-und Vorbereitung von Aufenthalten von
Gruppen-inJugendherbergen;diese Schulklassen und Gruppen in
Veranstalturgenrbehandelr-sewohl-diezu Jugendherbergen. diese-\eranstaltungen Redaktionelle Anderung - gekiirzt
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Besichtigungsmbglichkeiten- Socehishicwnd Zodoiune nnd doen
Besiehtigungsmoglichkeiten-

9— Wahrnehmung-derlnteressen-des-Vereins 9. Wahrnehmung der Interessen des Vereins
bei-staatlichen-und-kommunalen-Stellenin bei staatlichen und kommunalen Stellen in Rechtschreibung
Hessen; Hessen.

10-—Zusammenarbeit-mit denin-Hessen 10. Zusammenarbeit mit den in Hessen Redaktionelle Anderung - gekiirzt, weil nicht mehr
bestehenden-Jugendverbanden;-den bestehenden Jugendverbandenden zeitgemal und doppelt
Gebirgs—unrd-Wandervereirenund Gebirgs-und-Wandervereinen-und
soenstigen-Organisationrenund sonstigen Organisationen und
Vereiniguhgen—die-dhnliche Zwecke Vereinigungen, die dhnliche Zwecke
verfelgen- verfolgen.

11 Offentlichkeitsarbeit: 11. Offentlichkeitsarbeit. Rechtschreibung

12—Zusammenarbeit-und 12. Zusammenarbeit und Erfahrungsaustausch
Erfahrungsaustausch-mitdem mit dem Hauptverband und den anderen
Hauptrerband-und-den-anderen Landesverbanden im Jugendherbergswerk.
Landesverbanden-im
Jugendherbergswerk-

13-Die-Vermietung-von-Jugendherbergenan 13. Die Vermietung von Jugendherbergen an
dieinklusive-Jugendherbergen-Hessen die ,Inklusive Jugendherbergen Hessen Rechtschreibung
gGmbH"* gGmbH*.

14 Die-Geschaftsbesorgung-und-personelle 14. Die Geschaftsbesorgung und personelle
Unterstitzung-fur dielnklusive Unterstltzung fur die ,Inklusive
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Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT | Satzung NEU | Bemerkungen
Jugendherbergen-Hessen-gGmbh",-die Jugendherbergen Hessen gGmbH®, die Rechtschreibung
folgende-Aufgaben-umfasst folgende Aufgaben umfasst:

- Stellung der Geschéftsfuhrung fiir die
genannte Gesellschaft

- Stellung der Geschéftsfiihrung fiir die
genannte Gesellschaft

- Stellung und Betrieb der IT-Systeme flr
die Fachbereiche Marketing &
Kommunikation, Personal, Finanzen &
Controlling, Qualitatsmanagement,
Gemeinwohl & Verein,
Bestandsentwicklung und
Betriebsausstattung

Redaktionelle Anderung: Neue Abteilungsnamen

Rechtschreibung

- Durchfiihrung der Finanzbuchhaltung
und des Controllings

- Durchfiihrung der Finanzbuchhaltung und
des Controllings

- Durchfiihrung der
Personaladministration

- Durchfiihrung der Personaladministration

- Durchfiihrung des Marketings und von
Vertriebsaktivitaten inkl. Service-Center

- Durchfilhrung des Marketings und von
Vertriebsaktivitaten inkl. Service-Center

- Durchfiihrung des
Qualitdtsmanagements

- Durchfilhrung des Qualitdtsmanagements

—Planrurgund-Burchfdhrungven
Akctivits los Bereichs. B I
Betriel I

- Planung und Durchflhrung von
Aktivitdten des Bereichs
Bestandsentwicklung und
Betriebsausstattung

Redaktionelle Anderung: Neuer Abteilungsname

- Planung und Unterstitzung im Bereich
Gemeinwohl & Verein

Inhaltliche Anderung: Neue Abteilung

- Personelle Unterstitzung in Einzelfallen.

Rechtschreibung
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Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT | Satzung NEU | Bemerkungen
§ 4 Gemeinniitzigkeit § 4 Gemeinniitzigkeit

1. Der Verein verfolgt ausschlief3lich und 1. Der Verein verfolgt ausschliefllich und
unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im unmittelbar gemeinnitzige Zwecke im Sinne
Sinne des Abschnittes "Steuerbeguinstigte des Abschnittes "Steuerbegtinstigte Zwecke"
Zwecke" der Abgabenordnung. der Abgabenordnung

2. Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt 2. Der Verein ist selbstlos tatig; er verfolgt
nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Die Mittel des Vereins durfen nur Zwecke. Die Mittel des Vereins durfen nur
fir die satzungsmaRigen Zwecke fur die satzungsmaRigen Zwecke verwendet
verwendet werden. werden.

3. Die Mitglieder des Vereins erhalten keine 3. Die Mitglieder des Vereins erhalten keine
Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als
Mitglieder auch keine sonstigen Mitglieder auch keine sonstigen
Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der
Der Verein darf keine Personen durch Verein darf keine Personen durch
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins Ausgaben, die dem Zweck des Vereins
fremd sind, oder durch unverhaltnismaRig fremd sind, oder durch unverhaltnismafig
hohe Vergitungen beguinstigen. hohe Verglutungen beglinstigen.

§ 5 Arbeitsteiliges, planmaBiges § 5 Arbeitsteiliges, planmaBiges
Zusammenwirken Zusammenwirken

1. Das Deutsche Jugendherbergswerk, 1. Das Deutsche Jugendherbergswerk,
Landesverband Hessen e.V kooperiert mit Landesverband Hessen e.V kooperiert mit
folgender Korperschaft: folgender Kdrperschaft:

Inklusive Jugendherbergen Hessen gGmbH Inklusive Jugendherbergen Hessen gGmbH

2. Die unter Ziffer 1. benannte Korperschaft 2. Die unter Ziffer 1. benannte Korperschaft
verfolgt ebenfalls ausschlieRlich und verfolgt ebenfalls ausschlieRlich und
unmittelbar gemeinnitzige und mildtatige unmittelbar gemeinnitzige und mildtatige
Zwecke im Sinne des Abschnitts Zwecke im Sinne des Abschnitts
~Steuerbeginstigte Zwecke® der ~oteuerbeginstigte Zwecke® der
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Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT | Satzung NEU | Bemerkungen
Abgabenordnung. Mit dieser Gesellschaft Abgabenordnung. Mit dieser Gesellschaft
kann das Deutsche Jugendherbergswerk, kann das Deutsche Jugendherbergswerk,
Landesverband Hessen e.V ein Landesverband Hessen e.V ein
arbeitsteiliges, planmafiges arbeitsteiliges, planmafiges
Zusammenwirken entsprechend Zusammenwirken entsprechend realisieren.
realisieren.

3. Das planmaliige Zusammenwirken der 3. Das planmaliige Zusammenwirken der
unter Ziffer 1 benannten Kooperation mit unter Ziffer 1 benannten Kooperation mit
dem Deutschen Jugendherbergswerk, dem Deutschen Jugendherbergswerk,
Landesverband Hessen e.V. wird durch die Landesverband Hessen e.V. wird durch die
Aufgaben des Vereins nach § 3 erfullt. Aufgaben des Vereins nach § 3 erfullt.

B. Mitgliedschaft B. Mitgliedschaft
§ 6 Mitglieder § 6 Mitglieder

1. Mitglied des Vereins kann jede nattirliche 1. Mitglied des Vereins kann jede natlrliche
und juristische Person werden. Der Erwerb und juristische Person werden. Der Erwerb
der Mitgliedschaft erfolgt Gber vom der Mitgliedschaft erfolgt iber vom Vorstand
Vorstand beauftragte Stellen. Die beauftragte Stellen. Die Vertretung der
Vertretung der Mitglieder erfolgt Uber die Mitglieder erfolgt iber die Delegierten in der
Delegierten in der Delegiertenversammlung. Mitglieder zahlen
Delegiertenversammlung. Mitglieder einen Beitrag gemaR § 9.
zahlen einen Beitrag gemafl § 9.

2. Zu férdernden Mitgliedern kénnen 2. Zuférdernden Mitgliedern kénnen naturliche
natdrliche und juristische Personen sowie und juristische Personen sowie
Personenvereinigungen ernannt werden. Personenvereinigungen ernannt werden.
Sie besitzen kein Wahlrecht zur Wahl der Sie besitzen kein Wahlrecht zur Wahl der
Delegierten. Fordernde Mitglieder sind Delegierten. Férdernde Mitglieder sind
nutzungsberechtigt fur die vom Verein nutzungsberechtigt fiir die vom Verein
betriebenen Einrichtungen. betriebenen Einrichtungen.

3. Auf Landesebene bestehende 3. Auf Landesebene bestehende
Kdrperschaften erwerben ihre Kdrperschaften erwerben ihre Mitgliedschaft
Mitgliedschaft unmittelbar beim Verein unmittelbar beim Verein (kérperschaftliche
(kérperschaftliche Mitglieder). Mitglieder).
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Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT

| Satzung NEU

| Bemerkungen

4. Einzelpersonen, die sich um das Deutsche
Jugendherbergswerk besonders verdient
gemacht haben, kénnen als
Ehrenmitglieder berufen werden.

4. Einzelpersonen, die sich um das Deutsche
Jugendherbergswerk besonders verdient
gemacht haben, kdnnen als Ehrenmitglieder
berufen werden.

,=Erganzend zu dieser Satzung gilt § 9 Abs.
4 der Satzung des Deutschen
Jugendherbergswerkes, Hauptverband fir
Jugendwandern und Jugendherbergen e.V.,
Stand: 22.11.2025, wonach Mitglieder der
Landesverbande zur Sicherstellung einer
Kontinuitat ihrer Mitgliedschaft im
Insolvenzfall zugleich Fordermitglieder des
Hauptverbandes sind. Erganzend gelten
auch die Verbandsordnung sowie die
verbandlichen Insolvenzregelungen des
Hauptverbandes jeweils vom gleichen Tag.
Im Falle inhaltlicher Widerspriiche geht
diese Satzung der des Hauptverbandes
vor.*

Inhaltliche Anderung: Vorschlag Hauptverband

§ 7 Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft

| Die Mitalied i heitlich oder i
Fextform-zu-beantragen:

§ 7 Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft ist in Textform, per
Onlineformular, per App oder personlich vor
Ort in den Jugendherbergen zu beantragen.

Redaktionelle Anderung

Uber die Aufnahme entscheiden der
Vorstand des Vereins oder die von ihm
beauftragten Stellen.

Redaktionelle Anderung: Es gibt keine
Ausgabestellen mehr, deshalb ersatzlos
gestrichen
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Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT

| Satzung NEU

| Bemerkungen

Redaktionelle Anderung: tiberfliissig, deshalb
ersatzlos gestrichen

Redaktionelle Anderung: iberfliissig, deshalb
ersatzlos gestrichen

3. Die Mitgliedschaft wird durch Bestatigung
wirksam.

Redaktionelle Anderung

4. Falls ein Antrag auf Erwerb der
Mitgliedschaft abgelehnt wird, kann die
antragstellende Person hiergegen innerhalb
eines Monats Einspruch beim Vorstand des
Vereins einlegen. Fur die Entscheidung Uber
den Einspruch qilt § 8 Ziffer 2. Satz 2
entsprechend.

Genderneutrale Sprache

5. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt
aus dem Verein, Ausschluss oder durch
Tod.

5. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt aus
dem Verein, Ausschluss oder durch Tod.

Monaten-auf den-Schlussdes

IE;aleE' dera 'E.e.s III Iel*uf”“ E'IEQI Fwerden

6. Der Austritt kann mit einer Frist von drei
Monaten zum Ende des Kalenderjahres in
schriftlicher Form erklart werden. Der
Beitrag fur das laufende Jahr ist in voller
Hohe zu zahlen.

Redaktionelle Anderung: Neue Formulierung
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Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT

| Satzung NEU

| Bemerkungen

7.

Der Vorstand kann ein Mitglied ferner
ausschlie3en, wenn es sich im
Zahlungsverzug befindet. Die Verpflichtung
zur Zahlung der fallig gewordenen
Beitrage bleibt unberihrt.

Der Vorstand kann ein Mitglied ferner
ausschlie3en, wenn es sich im
Zahlungsverzug befindet. Die Verpflichtung
zur Zahlung der fallig gewordenen Beitrage
bleibt unberuhrt.

1.

§ 8 Ausschluss der Mitgliedschaft

Ein Mitglied kann durch Beschluss des
Vorstandes des Vereins ausgeschlossen
werden:

1.

§ 8 Ausschluss der Mitgliedschaft

Ein Mitglied kann durch Beschluss des
Vorstandes des Vereins ausgeschlossen
werden:

1.1. wenn es die Arbeit oder das Ansehen des Redaktionelle Anderung: Nummerierung zum
Jugendherbergswerkes schadigt. besseren Verstandnis, Rechtschreibung
. . ; S izlicl
1.2. Wiederholt vorsatzlich gegen Redaktionelle Anderung: Nummerierung zum
besseren Verstandnis
- die Satzung - die Satzung

- die Beschlisse und Anordnungen der
Vereinsorgane

die Beschlisse und Anordnungen der
Vereinsorgane

- die Bestimmungen Uber die Benutzung
der Jugendherbergen

die Bestimmungen Uber die Benutzung
der Jugendherbergen

- die Hausordnung in den
Jugendherbergen

die Hausordnung in den
Jugendherbergen

— . - .
d|e,;|!|ge|.| Sthen g..egs,el'a”Sbeg"'gb gen

die Allgemeinen Geschaftsbedingungen
des Vereins verstoRt.

Rechtschreibung
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Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT

| Satzung NEU

| Bemerkungen

1.3. Bei unehrenhaftem Verhalten, indem diese
als personliche Mitglieder selbst oder als
kérperschaftliche Mitglieder durch deren
Reprasentanten bzw. Teilnehmenden einer
Gruppe

Redaktionelle Anderung: Nummerierung zum
besseren Verstandnis

Genderneutrale Sprache

- in den Jugendherbergen oder auf deren
Gelande Straftaten begehen, Gewalt
androhen oder dazu aufrufen, die
Integritat von Personen durch sexuelle
Grenzilberschreitungen oder in
sonstiger bedeutsamer Weise verletzen

- in den Jugendherbergen oder auf deren
Gelande Straftaten begehen, Gewalt
androhen oder dazu aufrufen, die
Integritat von Personen durch sexuelle
Grenziliberschreitungen oder in sonstiger
bedeutsamer Weise verletzen

- sowie auch auferhalb von Einrichtungen
des Deutschen Jugendherbergswerks
zu Terrorismus oder zu Gewalttaten
aufrufen oder sich an diesen beteiligen,
deren Verherrlichung oder Billigung zum
Ausdruck bringen, den Holocaust
leugnen, sich rassistisch verhalten oder
sich entgegen der freiheitlich
demokratischen Grundordnung in Wort,
Schrift oder in sonstiger Weise
betatigen.

- sowie auch auferhalb von Einrichtungen
des Deutschen Jugendherbergswerks zu
Terrorismus oder zu Gewalttaten aufrufen
oder sich an diesen beteiligen, deren
Verherrlichung oder Billigung zum
Ausdruck bringen, den Holocaust
leugnen, sich rassistisch verhalten oder
sich entgegen der freiheitlich
demokratischen Grundordnung in Wort,
Schrift oder in sonstiger Weise betatigen.

2. Das ausgeschlossene Mitglied kann gegen
den Ausschluss innerhalb eines Monats
nach Zugang des Beschlusses schriftlich
Einspruch beim Vorstand des Vereins
einlegen. Hilft der Vorstand dem Einspruch
nicht ab, entscheidet darlber die
Delegiertenversammlung bei ihrer
nachsten regularen Sitzung. Der Einspruch
hat keine aufschiebende Wirkung.
Wahrend des Ausschlussverfahrens ruhen

Das ausgeschlossene Mitglied kann gegen den
Ausschluss innerhalb eines Monats nach
Zugang des Beschlusses schriftlich Einspruch
beim Vorstand des Vereins einlegen. Hilft der
Vorstand dem Einspruch nicht ab, entscheidet
dartber die Delegiertenversammlung bei ihrer
nachsten regularen Sitzung. Der Einspruch hat
keine aufschiebende Wirkung. Wahrend des
Ausschlussverfahrens ruhen die Rechte und
Pflichten der Mitgliedschaft.
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Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT | Satzung NEU | Bemerkungen

die Rechte und Pflichten der
Mitgliedschaft.

3. Ausgeschlossene Mitglieder haben keinen | 3. Ausgeschlossene Mitglieder haben keinen
Anspruch auf Ruckerstattung gezahlter Anspruch auf Ruckerstattung gezahlter
Beitrage. Beitrage.
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Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT | Satzung NEU | Bemerkungen

§ 9 Beitrage § 9 Beitrdage

1.

Das Mitglied ist zur Leistung von Beitragen
verpflichtet.

Das Mitglied ist zur Leistung von Beitragen
verpflichtet.

Hauptverbandes des Deutschen
Jugendherbergswerkes durch diesen
festgesetzt. Bedarf es hierzu weiterer
Beschllsse, obliegen diese der
Delegiertenversammlung geman § 15
Ziffer 11.

2. Der Beitrag wird in einem Betrag fir die Der Beitrag wird in einem Betrag fir die
Laufzeit der Mitgliedschaft im ersten Laufzeit der Mitgliedschaft im ersten
Beitragsjahr erhoben und erstmals zum Beitragsjahr erhoben und erstmals zum
Zeitpunkt der Aufnahme entrichtet. Zeitpunkt der Aufnahme entrichtet.

3. Der Beitrag wird nach den Richtlinien des Der Beitrag wird nach den Richtlinien des

Hauptverbandes des Deutschen
Jugendherbergswerkes durch diesen
festgesetzt. Bedarf es hierzu weiterer
Beschllsse, obliegen diese der
Delegiertenversammlung geman § 15 Ziffer
11.

§ 10 Untergliederungen des Vereins

Im Gebiet des Vereins bestehen auf der
Ebene von Landkreisen und kreisfreien
Stadten rechtlich unselbstandige
Untergliederungen. Weitere derartige
Untergliederungen kénnen mit Bestatigung
durch den Aufsichtsrat des Vereins in
Textform gebildet werden. Es kdnnen
weitere Untergliederungen auf lokaler
Ebene gebildet werden, wenn mindestens
20 Mitglieder vorhanden sind.

§ 10 Untergliederungen des Vereins

Im Gebiet des Vereins bestehen auf der
Ebene von Landkreisen und kreisfreien
Stadten rechtlich unselbstandige
Untergliederungen. Weitere derartige
Untergliederungen kénnen mit Bestatigung
durch den Aufsichtsrat des Vereins in
Textform gebildet werden. Es kdnnen
weitere Untergliederungen auf lokaler
Ebene gebildet werden, wenn mindestens
20 Mitglieder vorhanden sind.
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Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT | Satzung NEU | Bemerkungen
9 9 9
2. Juristischer Trager der Untergliederungen 2. Juristischer Trager der Untergliederungen
ist der Verein. ist der Verein.
Die Untergliederungen fiihren ihre Die Untergliederungen fihren ihre
Geschafte nach einer vom Vorstand des Geschéfte nach einer vom Vorstand des
Vereins mit Zustimmung des Vereins mit Zustimmung des Aufsichtsrates
Aufsichtsrates festgelegten festgelegten Geschaftsordnung in der
Geschaftsordnung in der jeweils glltigen jeweils gultigen Fassung, die von der
Fassung, die von der Delegiertenversammlung beschlossen wird.
Delegiertenversammlung beschlossen Die in § 23 festgelegten Grundsatze fir die
wird. Die in § 23 festgelegten Grundsatze Arbeitsweise und Beschllisse der Organe
fur die Arbeitsweise und Beschlusse der des Vereins gelten auch fur die
Organe des Vereins gelten auch fiir die Untergliederungen und ihre Organe.
Untergliederungen und ihre Organe.
Die Untergliederungen haben keine Die Untergliederungen haben keine
finanziellen Zustandigkeiten, sofern ihnen finanziellen Zustandigkeiten, sofern ihnen
solche durch die Geschéaftsordnung nicht solche durch die Geschaftsordnung nicht
ausdricklich zugewiesen sind. ausdricklich zugewiesen sind.
Die Untergliederungen haben innerhalb Die Untergliederungen haben innerhalb
ihres Bereiches den Verein vor allem zu ihres Bereiches den Verein vor allem zu
unterstitzen bei der unterstitzen bei der
—Férderung-des-satzungsmahig Forderung des satzungsmaRig
festgelegtenZweckes; )
festgelegten Zweckes Rechtschreibung
—Vertretung-der-Mitgliedergegeniiber Vertretung der Mitglieder gegentliber dem
dem-Veroin; Verein Rechtschreibung
Durchflhrung von Wanderungen, Durchflihrung von Wanderungen,
Fahrten, Freizeit, Erholungs- und Fahrten, Freizeit, Erholungs- und
BildungsmalRnahmen. BildungsmalRnahmen.
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Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT | Satzung NEU | Bemerkungen
Ehrenamtlich tatige Mitglieder der Ehrenamtlich tatige Mitglieder der
Untergliederungen unterstitzen ferner die Untergliederungen unterstitzen ferner die Leitungen
Leitungen der Jugendherberge bei: der Jugendherberge bei:

-——derVerretung-derJugendherberge - der Vertretung der Jugendherberge
gegenuber-den-kommunalen gegenuber den kommunalen .
Verwaltungen-Behérdenund Verwaltungen, Behorden und Rechtschreibung
Gebietskérperschaften; Gebietskorperschaften

- der Offentlichkeitsarbeit-gegenilberden - der Offentlichkeitsarbeit, gegenliber den
Medien-und-im-Marketing--der-Pflege; Medien und im Marketing-, der Pflege, .
Erhaltung-und-Gestaltung-der Erhaltung und Gestaltung der Rechtschreibung
Jugendherberge; Jugendherberge

-——der-Entwicklung-und-Durchfihrung-veon - der Entwicklung und Durchfiihrung von
Pauschalprogrammen; )

Pauschalprogrammen Rechtschreibung

- der Entwicklung und Durchflihrung von - der Entwicklung und Durchflihrung von
Bildungs-, Kultur- und Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeboten,

Freizeitangeboten, - der Durchfuihrung von Veranstaltungen

- der Durchfiihrung von Veranstaltungen die der Offentlichkeitsarbeit dienen.
die der Offentlichkeitsarbeit dienen.
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Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT | Satzung NEU | Bemerkungen

6. Inaktive Untergliederungen kénnen vom 6. Inaktive Untergliederungen kdnnen vom
Vorstand mit Zustimmung des Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrates benachbarten Aufsichtsrates benachbarten
Untergliederungen zugeordnet werden. Als Untergliederungen zugeordnet werden. Als
inaktiv gelten Untergliederungen inaktiv gelten Untergliederungen
insbesondere, wenn kein handlungsfahiger insbesondere, wenn kein handlungsfahiger
Vorstand besteht bzw. innerhalb eines Vorstand besteht bzw. innerhalb eines
Zeitraumes von 12 Monaten keine Sitzung Zeitraumes von 12 Monaten keine Sitzung
stattgefunden hat. stattgefunden hat.

7. Untergliederungen flhren die Bezeichnung 7. Untergliederungen fuhren die Bezeichnung
"Deutsches Jugendherbergswerk - Kreis- "Deutsches Jugendherbergswerk - Kreis-
/Stadt/Ortsverband NN im Landesverband /Stadt/Ortsverband NN im Landesverband
Hessen e.V.". Hessen e.V.".

C. Verwaltung des Vereins C. Verwaltung des Vereins
§ 11 Organe § 11 Organe
Die Organe des Vereins sind Die Organe des Vereins sind
1. die-Delegiertenversammiung; 1. die Delegiertenversammlung
2.  derAufsichtsrat 2. der Aufsichtsrat Rechtschreibung
derVorstand,;
3 g 3. der Vorstand
derPersonalaussehuss:
4 4. der Personalausschuss.
§ 12 Delegiertenversammlung § 12 Delegiertenversammiung

1. Die Delegiertenversammlung ist oberstes 1. Die Delegiertenversammlung ist oberstes
O(;gan des Vereins im Sinne des § 32 Organ des Vereins im Sinne des § 32 BGB.
BGB.

2. Die Delegiertenversammlung setzt sich 2. Die Delegiertenversammlung setzt sich
zusammen aus zusammen aus
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Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT | Satzung NEU | Bemerkungen
> 1 denindenU i ™
2.1.Den in den Untergliederungen gewahlten Rechtschreibung

Delegierten.

Redaktionelle Anderung: ,Die Delegierten
mussen das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Hauptamtliche Mitarbeiter des Vereins kdnnen
nicht Delegierte sein.” - In § 13 verschoben

vertretende Person ohne Stimmrecht.

55 d - Mitaliod § 14,
2.2. Den sonstigen Mitgliedern nach § 14. Rechtschreibung
2-3-den-Delegierten-derauf-Landesebene-tatigen 2.3.Den Delegierten der auf Landesebene tatigen
kérperschaftlichen-Mitglieder(§-6-Ziffer 3-)— koérperschaftlichen Mitglieder (§ 6 Ziffer 3.). Rechtschreibung
| | . I St 2.4.Eine die Hessischen Landesregierung Genderneutrale Sprache

Redaktionelle Anderung: Rausgenommen und in
§ 13 geschoben, weil dort die ,Wahl der
Delegierten® geregelt ist

Redaktionelle Anderung: Rausgenommen und in
§ 13 geschoben, weil dort die ,Wahl der
Delegierten® geregelt ist

3. Die von den Untergliederungen gewahlten
Delegierten haben zusammen ein
Stimmrecht von 1 Stimme je angefangene
1.000 Mitglieder des Vereins. Dieses
Stimmrecht wird gleichmaRig auf diese
Delegierten aufgeteilt und fir jeden

3. Die von den Untergliederungen gewahlten
Delegierten haben zusammen ein Stimmrecht
von 1 Stimme je angefangene 1.000 Mitglieder
des Vereins. Dieses gleichmafig auf diese
Delegierten aufgeteilt und fir jeden Delegierten
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Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT

| Satzung NEU

| Bemerkungen

Delegierten auf die nachste ganze

auf die nachste ganze Stimmenzahl

Stimmenzahl aufgerundet. aufgerundet.
4. Die Mitglieder geman Ziffer 2.2. und 2.3. 4. Die Mitglieder gemalf Ziffer 2.2. und 2.3. haben
haben je 1 Stimme. je 1 Stimme.

5. Die Mitglieder des Aufsichtsrates des Vereins
kdnnen ebenfalls Delegierte sein. Nehmen
Aufsichtsratsmitglieder das Stimmrecht als
Delegierte in der Delegiertenversammlung
wahr, haben sie kein Stimmrecht gemaf Ziffer
2.2

Redaktionelle Anderung: nicht-aber-die-Mitgleder
des-Vorstandes. Ersatzlose Streichung - steht

auchin § 13

adsgeschlossen:

6. Im Verhinderungsfall kann eine delegierte
Person einer anderen delegierten Person
Stimmrechtsvollmacht erteilen. Diese darf nicht
mit Einschrankungen versehen sein. Eine
Mehrfachvertretung ist ausgeschlossen.

Genderneutrale Sprache

7. Die Delegiertenversammlung ist
einzuberufen, wenn es das Interesse des
Vereins erfordert, mindestens aber jahrlich
einmal.

7. Die Delegiertenversammlung ist einzuberufen,
wenn es das Interesse des Vereins erfordert,
mindestens aber jahrlich einmal.

8. Die Delegiertenversammlung wird vom
Vorstand des Vereins unter Einhaltung
einer Frist von vier Wochen und unter
Angabe der Tagesordnung schriftlich oder

8. Die Delegiertenversammlung wird vom
Vorstand des Vereins unter Einhaltung einer
Frist von vier Wochen und unter Angabe der
Tagesordnung schriftlich oder per E-Mail
einberufen.

per E-Mail einberufen.

9. Die-Delegiertenversammiung-istaur

9. Die Delegiertenversammlung ist nur
beschlussfahig, wenn sie gemal Ziffern 8. und
9. oder 11. einberufen wurde. Jede
satzungsmalig einberufene
Delegiertenversammlung wird (aufRer im Fall
der Ziffer 13.) als beschlussfahig anerkannt

Redaktionelle Anderung:
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Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT

| Satzung NEU

| Bemerkungen

abgelehnt:

ohne Rucksicht auf die Zahl der teilnehmenden
Delegierten und sonstigen Mitglieder.

Ersatzlose Streichung - Steht bereits in § 23
Passt gesetzestechnisch besser in § 23

10.

Beantragt ein Drittel der Delegierten und
stimmberechtigten Mitglieder der
Delegiertenversammlung unter Angabe
des Grundes in Textform beim Vorstand
eine Delegiertenversammlung, so muss
diese sechs Wochen nach Eingang des
Antrages stattfinden.

10. Beantragt ein Drittel der Delegierten und

stimmberechtigten Mitglieder der
Delegiertenversammlung unter Angabe des
Grundes in Textform beim Vorstand eine
Delegiertenversammlung, so muss diese sechs
Wochen nach Eingang des Antrages
stattfinden.

11

. Fireine-Satzungsanderung-des-Vereins

waren-

11.

Fir eine Satzungsanderung des Vereins
einschliellich der Zweckanderung ist eine
Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen
erforderlich. Uber Satzungsénderungen kann in
der Delegiertenversammlung nur abgestimmt
werden, wenn diese als Tagesordnungspunkt
bereits in der Einladung zur
Delegiertenversammlung angegeben wurden
und der Einladung sowohl der bisherige als
auch der vorgesehene neue Satzungstext
beigefligt waren.

Redaktionelle Anderung:

{§-23 Ziffer4-) Ersatzlose Streichung, da

Uberflissig

Satzungsanderungen, die von Aufsichts-,
Gerichts- und Finanzbehérden aus
formalen Griinden verlangt werden, kann
der Vorstand von sich aus vornehmen.
Diese Satzungsanderungen missen allen
Delegierten alsbald in Textform mitgeteilt
werden und gelten vorlaufig bis zu ihrer
Bestatigung oder Ablehnung durch die
nachste Delegiertenversammlung.

Satzungsanderungen, die von Aufsichts-,
Gerichts- und Finanzbehdrden aus formalen
Grlinden verlangt werden, kann der Vorstand
von sich aus vornehmen. Diese
Satzungsanderungen mussen allen Delegierten
alsbald in Textform mitgeteilt werden und gelten
vorlaufig bis zu ihrer Bestatigung oder
Ablehnung durch die nachste
Delegiertenversammlung. Derartige
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| Satzung ALT

| Satzung NEU

| Bemerkungen

Derartige Satzungsanderungen diirfen
nicht in die satzungsgemafien Rechte der
Delegiertenversammlung eingreifen.

Satzungsanderungen dirfen nicht in die
satzungsgeméafen Rechte der
Delegiertenversammlung eingreifen.

12.

Uber die-Aufldsung-des-Vereinskann-nur

12. Uber die Aufldsung des Vereins kann nur in
einer aulerordentlichen
Delegiertenversammlung entschieden werden,
die mindestens zwei Monate vorher unter
Angabe des Zweckes einberufen wurde, und
bei der zwei Drittel der Delegierten und
stimmberechtigten Mitglieder teilnehmen oder
vertreten sind. Wird Uber die Aufldsung in einer
ersten Versammlung nicht entschieden, so ist
eine zweite aulerordentliche
Delegiertenversammlung unter Abkirzung der
Ladungsfrist auf einen Monat einzuberufen.
Diese Delegiertenversammlung ist ohne
Ricksicht auf die Anzahl der teilnehmenden
Mitglieder beschlussfahig; darauf ist in der
Ladung hinzuweisen. Flr den
Aufldsungsbeschluss ist grundséatzlich eine
Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen der
Delegierten und stimmberechtigten Mitglieder
der Delegiertenversammlung erforderlich.

Redaktionelle Anderung:

{§-23 Ziffer4-) Ersatzlose Streichung, da

Uberfllissig
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| Satzung ALT

| Satzung NEU

| Bemerkungen

§ 13 Wahl der Delegierten fiir die
Delegiertenversammlung

§ 13 Wahl der Delegierten fiir die
Delegiertenversammlung

1. Passive Wahlfahigkeit: Die Delegierten
mussen das 18. Lebensjahr vollendet
haben. Hauptamtliche Mitarbeiter des
Vereins kdnnen nicht Delegierte sein.

Redaktionelle Anderung: Streichung

Von § 12 hierher verschoben, die Ziffern werden
dadurch verschoben.

2. Die Einzelheiten der Wahl der von den
Untergliederungen zu wahlenden
Delegierten bestimmt die vom Vorstand des
Vereins mit Zustimmung des Aufsichtsrats
festzulegende Wahlordnung. Die Wahl darf
auch ganz oder teilweise digital
durchgefuhrt werden. Sie muss ein
Wahlrecht aller Mitglieder vorsehen und den
Grundsatzen einer freien und gleichen Wahl
entsprechen.

3. Die Einzelheiten der Wahl der von den auf
Landesebene tatigen korperschaftlichen
Mitgliedern zu wahlenden Delegierten regelt
eine weitere vom Vorstand des Vereins mit
Zustimmung des Aufsichtsrats
festzulegende Wahlordnung.
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| Satzung ALT

| Satzung NEU

| Bemerkungen

2. DieZahldervon-denUntergliederungen
2 ”EII'.E den Delegierter e IEES““.“ t
;E oh-die-Wahio .dl'”‘"'gl l_ge:_nal&§ ||2|;ZI||EI

4. Die Zahl der von den Untergliederungen zu
wahlenden Delegierten wird bestimmt durch
die Wahlordnung entsprechend ihrer
Mitgliederzahl; Stichtag ist der 31.12. des
Vorjahres.

Redaktionelle Anderung:

{gemalk-§12 Ziffer 3+ - Ersatzlose
Streichung, da Uberflissig

3. Die Wahl von Delegierten findet alle vier
Jahre statt. Gewahlte Delegierte bleiben
im Amt, bis eine Neuwahl stattgefunden
hat. Eine Wiederwahl ist unbeschrankt

5. Die Wahl von Delegierten findet alle vier
Jahre statt. Gewahlte Delegierte bleiben im
Amt, bis eine Neuwahl stattgefunden hat.
Eine Wiederwahl ist unbeschrankt zulassig.

zulassig.

| Schoidot o Doloai . !

6. Scheidet eine delegierte Person aus dem
Amt aus, riickt automatisch die Person aus
der jeweiligen Untergliederung mit der
nachsthdéheren Stimmenzahl fir die
verbleibende Zeit nach.

Genderneutrale Sprache
Rechtschreibung

7. Scheidet eine delegierte Person aus dem
Amt aus und befindet sich keine
nachrtickende Person mehr auf der Liste
der jeweiligen Untergliederung, kann diese
Untergliederung dem Aufsichtsrat eine
nachrtickende Person vorschlagen, die vom
Aufsichtsrat daraufhin mit der
Wahrnehmung der Geschafte einer
delegierten Person bis zur nachsten
regularen Wahl beauftragt wird. Naheres
regelt die Wahlordnung. Auch kann der
Aufsichtsrat selbst eine nachrickende
Person beauftragen, wenn von der
betreffenden Untergliederung keine

nachrtickende Person vorgeschlagen wird.

Genderneutrale Sprache
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| Satzung ALT | Satzung NEU | Bemerkungen
§ 14 Sonstige Mitglieder der § 14 Sonstige Mitglieder der
Delegiertenversammlung Delegiertenversammlung

1. DerDelegiertenversammiung-gehéren 1. Der Delegiertenversammlung gehdéren ]
weiter-als-stimmberechtigte Mitgliederan: weiter als stimmberechtigte Mitglieder an Rechtschreibung

+i-die-Mitgheder des-Aufsichtsrates: 1.1. die Mitglieder des Aufsichtsrates

Rechtschreibung

12-viervon-den 1.2. vier von den Herbergsleitungen gewahlte
Herbergsleitern/Herbergseltern-gewdhlite Vertreter .
Vert ; Genderneutrale Sprache, Rechtschreibung

1-3-bis-zu-sechsauf Vorschlag-des 1.3. bis zu sechs auf Vorschlag des
Aufsichtsrates-berufene-Einzelpersonen; Aufsichtsrates berufene Einzelpersonen, Rechtschreibun
die-sich-um-das-Jugendherbergswerk die sich um das Jugendherbergswerk 9
besonders-verdient- gemacht-haben; besonders verdient gemacht haben

14-einVerreter des-Hessischen 1.4. ein Vertreter des Hessischen Jugendringes

Rechtschreibung

1-5-je-einVertreter des-Hessischen 1.5. je ein/e Vertreter*in des Hessischen
Landkreistages—desHessischen-Stadte- Landkreistages, des Hessischen Stadte- Genderneutrale Sorache
und-Gemeindebundesund-des und Gemeindebundes und des Hessischen P
Hessischen-Stadtetages: Stadtetages. Rechtschreibung

1.6-die-ehrenamtlichen-Rechnungsprifer 1.6. die ehrenamtlichen

Rechnungspriferinnen.

Genderneutrale Sprache, Rechtschreibung

2. Die Mitglieder nach den Ziffern 1.1., 1.2.
und 1.3. werden fir vier Jahre gewahlt
bzw. berufen. Die Benennung der
Mitglieder nach den Ziffern 1.4. - 1.6. durch
die entsendende Institution erfolgt
gleichfalls fur vier Jahre.

Die Mitglieder nach den Ziffern 1.1., 1.2. und
1.3. werden fir vier Jahre gewahlt bzw. berufen.
Die Benennung der Mitglieder nach den Ziffern
1.4. - 1.6. durch die entsendende Institution
erfolgt gleichfalls flr vier Jahre.
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3—Scheidet-ein-stimmberechtigtes-Mitglied 3. Scheidet ein stimmberechtigtes Mitglied geman
gemall-Ziffer 1.3—vor-Ablauf derWahlzeit Ziffer 1.3. vor Ablauf der Wahlzeit aus, so kann
aus;-so-kann-ein-Ersatzmitglied durch-den ein Ersatzmitglied durch den Aufsichtsrat
Aufsichtsrat-berufen-werden—Bei berufen werden. Bei Ausscheiden eines
Ausscheiden-eines-Vertreters-der Vertreters der Herbergsleitungen nach Ziffer 1.2.
Herbergsleiter/Herbergseltern-nach-Ziffer entsenden die Herbergsleitungen, nach den Genderneutrale Sprache
+2—entsenden-die-H Ziffern 1.4. - 1.6. die entsendende Institution, ein
He#be#gsJeﬁe#Herngse#em—naeh—den Ersatzmitglied.

§ 15 Aufgaben der Delegiertenversammliung

Die Aufgaben der Delegiertenversammlung sind

1. Beratung von Grundsatzanliegen des

Vereins-gemal-dessen-Zweck; Vereins gemaR dessen Zweck. Rechtschreibung
2—Erlassund Beschluss der 2. Erlass und Beschluss der Rechtschreibung
Geschaftsordnung-der Geschéftsordnung der
Delegiertenversammiung; Delegiertenversammlung.
3—Anderungen-der-Satzung; 3. Anderungen der Satzung. Rechtschreibung
4 Auflésung-des-Vereins-gemaly- §-12 Ziffer 4. Auflésung des Vereins gemal § 12 Ziffer Rechtschreibung
13 13..
5—Entgegennahme-desBerichis-des 5. Entgegennahme des Berichts des Rechtschreibung
Vorstandes: Vorstandes.
6—Entgegennahme-des Berichis des 6. Entgegennahme des Berichts des Rechtschreibung
Aufsichisrates; Aufsichtsrates.
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+—Feststellung-des-Jahresabschlusses-und 7. Feststellung des Jahresabschlusses und Rechtschreibung
des-Geschéafisberichtes; des Geschaftsberichtes.

8. Feststellung-desPriifungsberichtes-der 8. Feststellung des Priifungsberichtes der Genderneutrale Sprache
ehrenamtlichen-Rechnungspritfersofern ehrenamtlichen Rechnungsprifer*innen, _
von-derDelegiertenversammiung-gewahit; sofern von der Delegiertenversammlung Rechtschreibung

gewahlt.

9—Entlastung-desVorstandes: 9. Entlastung des Vorstandes. Rechtschreibung

10—Entlastung-des-Aufsichisrates; 10. Entlastung des Aufsichtsrates. Rechtschreibung

H—Festlegung-des-Beitrages-derMitgleder 11. Festlegung des Beitrages der Mitglieder Rechtschreibung
gemall- § 9 Ziffer 3—; gemal § 9 Ziffer 3..

12-Beschlussfassung-iilber die-an-die 12. Beschlussfassung Uber die an die Rechtschreibung
Delegiertenversammiung-gerichteten Delegiertenversammlung gerichteten
Antrage-Diese-missen-spatestenszwei Antrage. Diese missen spatestens zwe
Woechen-vor-der-Delegiertenversammiung Wochen vor der Delegiertenversammiung in
in-der-Geschaftsstelle-des-Vereins der Geschéftsstelle des Vereins vorliegen.
vorliegen:

13 Wahl des-Aufsichisratsvorsitzenden-des 13. Wahl einer dem Aufsichtsrat vorsitzenden Genderneutrale Sprache
Vereins; Person des Vereins. Rechtschreibung

14— Wahl-dervon-derDelegiertenversammiung 14. Wahl der von der Delegiertenversammlung Rechtschreibung
gemalt-§-1+6-Ziffer4-4-—=zu-wahlenden gemal § 16 Ziffer 4.1. zu wahlenden
Mitglederdes-Aufsichisrates:-dies-umiasst Mitglieder des Aufsichtsrates; dies umfasst
auch-die-Wahl-dernachrickenden auch die Wahl der nachriickenden
Aufsichtsratsmitglieder fur die-restliche Aufsichtsratsmitglieder fir die restliche
Amtszeit-der-ausgeschiedenen-Mitgleder; Amtszeit der ausgeschiedenen Mitglieder.
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15-Bestatigung-der-drei-von-den 15. Bestéatigung der drei von den Genderneutrale Sprache
Herbergsleitern/Herbergseltern-gewahlien Herbergsleitungen gewahlten
Vertreterim-Aufsichisrat sowie-ihrer Vertreter*innen im Aufsichtsrat sowie ihrer _
Nachricker; Nachriicker*innen. Rechtschreibung
16.-Bestatigung-dergemal § 17 Ziffern-5-und 16. Bestatigung der gemaR § 17 Ziffern 5. und Rechtschreibung

6-bestimmten-stellvertretenden 6. bestimmten stellvertretenden
Aufsichisratsvorsitzenden; Aufsichtsratsvorsitzenden.

1 Wahldes- Wirlschaftsprifers-gemall-§26- 17. Wahl der Wirtschaftspriferin / des Genderneutrale Sprache
Die-Delegiertenversammiung-kann Wirtschaftsprufers gemaf § 26. Die
ebenfallszwei-ehrenamtliche Delegiertenversammlung kann ebenfalls _
Rechnungspriferwahlen; zwei ehrenamtliche Rechnungsprifertinnen | Rechtschreibung

wahlen.

18- Berutung-von-Ehrenmitghederngemall § 6 18. Berufung von Ehrenmitgliedern geman § 6
Zifter4-— Ziffer 4.. Rechtschreibung

19 —Entscheidung-tberdenEinspruch-gegen 19. Entscheidung Uber den Einspruch gegen die | Rechtschreibung

die-Ablehnung-derAufrahme-gemal-§-7 Ablehnung der Aufnahme gemaf § 7 Ziffer
Ziffer 4—oderdes-Ausschlusses-eines 4. oder des Ausschlusses eines Mitglieds
Mitgleds-gemal-§-8-Ziffer2— gemaR § 8 Ziffer 2..
20—Erstellung-von-Grundsatzenfir-diejugend- 20. Erstellung von Grundséatzen fur die jugend- Rechtschreibung
und-sozialpolitische-und-fir-die und sozialpolitische und fir die
padagogische-Arbeit-des-Vereins; padagogische Arbeit des Vereins.
21-Beschlussfassung-ilber die-Gewabrung 21. Beschlussfassung Uber die Gewahrung von | Rechtschreibung
von-Auslagenerstattungen-und-die Hohe Auslagenerstattungen und die Héhe der
derAufwandsentschadigungenfir Aufwandsentschadigungen fur
Aufsichtsratsmitglieder; Aufsichtsratsmitglieder.

22. Abwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes aus
wichtigem Grund.

22. Abwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes aus
wichtigem Grund.
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§ 16 Aufsichtsrat

§ 16 Aufsichtsrat

1. Der Verein hat einen Aufsichtsrat. Diesem
gehdren die von der
Delegiertenversammlung gemag § 15
Ziffern 13. und 14. gewahlten sowie die von
den Herbergsleitungen gewahlten und von
der Delegiertenversammlung gemaf § 15
Ziffer 15. bestatigten Aufsichtsratsmitglieder
an.

Genderneutrale Sprache

2. Die Wahl zum Aufsichtsrat erfolgt fir eine
Amtszeit von etwa 4 Jahren. Die Amtszeit
beginnt mit der Wahl in den Aufsichtsrat und
endet mit der Neuwahl fir den Aufsichtsrat
in der Delegiertenversammlung, die im
vierten Jahr nach der Wahl diese Neuwahl
vornimmt. Gewahlte Aufsichtsratsmitglieder
bleiben im Amt, bis eine
Neuwahl/Bestatigung gemaf § 15 Ziffern
13., 14. und 15. stattgefunden hat.
Aufsichtsratsmitglieder kdnnen vor Ablauf
ihrer Amtszeit ohne Angabe von Griinden
durch schriftliche Erklarung gegenuber der
dem Aufsichtsrat vorsitzenden Person oder
einer Stellvertretung unter Einhaltung einer
Frist von vier Wochen ihr Amt niederlegen.
Fir ein ausgeschiedenes
Aufsichtsratsmitglied wird auf der
nachfolgenden Delegiertenversammlung ein
nachriickendes Aufsichtsratsmitglied fiir die
restliche Amtszeit gewahlt.

Genderneutrale Sprache
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3. Alle zwei Jahre scheidet etwa die Halfte
Jor futsioioratsmglieder aus. 3. Alle zwei Jahre scheidet etwa die Halfte der
u 9 Aufsichtsratsmitglieder aus. Wiederwahl ist
zulassig.
4—DerAufsichisrat bestehtaus-hdehstens 4. Der Aufsichtsrat besteht aus hochstens
zwdlf stimmberechtigten-Mitgliedern: zwolf stimmberechtigten Mitgliedern Rechtschreibung
4.4 -hochstens-neun-von-der 4.1.Hochstens neun von der
Belegiertenversammiunggemalt-§-15 Delegiertenversammlung gemaf § 15 .
Ziffer 13.und 14 zu wihlende Mitglieder, Ziffer 13. und 14. zu wéhlende Rechtschreibung
Mitglieder.
42 drei-Vertreterder 4.2.Drei Vertretungen der
Herbergsleiter/Herbergseltern gemalt-§-15 Herbergsleitungen geman § 15 Ziffer
Ziffer15..d o beiden.S hor. 15., darunter die beiden Genderneutrale Sprache

Sprecher*innen.

Rechtschreibung

4.3 Zusatzlich kdnnen ihm Ehrenmitglieder
ohne Stimmrecht angehdoren, sofern die
Delegiertenversammlung dies bestimmt.

4.3. Zusatzlich kdnnen ihm Ehrenmitglieder
ohne Stimmrecht angehdren, sofern die
Delegiertenversammlung dies bestimmt.

4.4 Der Aufsichtsrat kann ferner bis zu drei
beratende Mitglieder ohne Stimmrecht
berufen und abberufen.

4.4. Der Aufsichtsrat kann ferner bis zu drei
beratende Mitglieder ohne Stimmrecht
berufen und abberufen.

5. Die Einzelheiten der Wahl der zu
wahlenden Aufsichtsratsmitglieder
bestimmt die vom Vorstand des Vereins
mit Zustimmung des Aufsichtsrates
festzulegende Wahlordnung.

5. Die Einzelheiten der Wahl der zu wahlenden
Aufsichtsratsmitglieder bestimmt die vom
Vorstand des Vereins mit Zustimmung des
Aufsichtsrates festzulegende Wahlordnung.

6. Die Mitglieder des Aufsichtsrates gemaf} §
16 Ziffer 4. sind als solche ehrenamtlich
tatig. Aufwandsentschadigungen und/oder
Auslagenerstattungen sind zulassig. Die
Delegiertenversammlung beschliefl3t Uber
die Gewahrung von Auslagenerstattungen
und die Héhe der

6. Die Mitglieder des Aufsichtsrates gemaf} §
16 Ziffer 4. sind als solche ehrenamtlich
tatig. Aufwandsentschadigungen und/oder
Auslagenerstattungen sind zulassig. Die
Delegiertenversammlung beschliel3t Gber
die Gewahrung von Auslagenerstattungen
und die Héhe der
Aufwandsentschadigungen (§ 15 Ziffer 21.).
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Aufwandsentschadigungen (§ 15 Ziffer
21.).

Mitglieder des Aufsichtsrats kdnnen nur
aus wichtigem Grund vor Ablauf ihrer
Amtszeit durch die
Delegiertenversammlung abgewahlt
werden. Eine derartige Abwabhl bleibt auch
dann bis zu einer gerichtlichen
Feststellung vorlaufig wirksam, wenn das
abgewahlte Mitglied des Aufsichtsrates
den Beschluss der
Delegiertenversammlung anfechtet.

Mitglieder des Aufsichtsrats kdnnen nur aus
wichtigem Grund vor Ablauf ihrer Amtszeit
durch die Delegiertenversammlung
abgewahlt werden. Eine derartige Abwabhl
bleibt auch dann bis zu einer gerichtlichen
Feststellung vorlaufig wirksam, wenn das
abgewahlte Mitglied des Aufsichtsrates den
Beschluss der Delegiertenversammlung
anfechtet.

§ 17 Innere Ordnung des Aufsichtsrates

§ 17 Innere Ordnung des Aufsichtsrates

1. Die vorsitzende Person des Aufsichtsrates
und die Stellvertretungen bilden zusammen
das Prasidium des Aufsichtsrates. Eine
Stellvertretung hat im Innenverhaltnis nur
dann die Rechte und Pflichten der
vorsitzenden Person, wenn diese verhindert
ist. Als Verhinderung gilt insbesondere eine
langer wahrende Erkrankung, die eine
Tatigkeit ausschlief3t, oder eine langere
Abwesenheit. Erklart die vorsitzende Person
des Aufsichtsrats sich flir verhindert oder
stellt der Aufsichtsrat die Verhinderung der
vorsitzenden Person fest, so gilt sie als

Genderneutrale Sprache

| ind verhindert.
2—Endetdie-Amiszeit des-Vorsitzenden 2. Endet die Amtszeit der vorsitzenden Person
vorzeitig;-so-bestimmt-der Aufsichisrat vorzeitig, so bestimmt der Aufsichtsrat durch
. . L . . . Genderneutrale Sprache
durch-Beschluss-unverziglich-einen Beschluss unverzlglich eine kommissarisch
kommissarischen-Nachfolgeraus-seiner nachfolgende Person aus seiner Mitte,
Mitte, welcher die Amtsgeschafte bis-zur welche die Amtsgeschafte bis zur nachsten
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nachstenregelmaligen regelmaRigen Delegiertenversammlung
Delegiertenversammiung-fihrt: fuhrt.

3—DBie-Durchfihrung-veon 3. Die Durchfuhrung von
Aufsichtsratsbeschlissen-und-die Aufsichtsratsbeschlissen und die Vertretung Genderneutrale Sprache
Vertretung-des-Aufsichisrates-gegenuber des Aufsichtsrates gegenuber Dritten,

Dritten—insbesondere-gegentber insbesondere gegeniiber Gerichten und
Gerichten-und-Behérden-sowie-gegeniiber Behoérden sowie gegenlber dem Verein,
dem-Verein—obliegen-dem-\orsitzenden obliegen der vorsitzenden Person des
des-Aufsichisrates-odereinem Aufsichtsrates oder einer Stellvertretung, die
Stellvertreter-der Erklarungenim-Namen Erklarungen im Namen des Aufsichtsrates
des-Aufsichisrates-des-Vereins-abgibt: des Vereins abgibt.

4—Nach-aulien-vertreten-sowohl-der 4. Nach aullen vertreten sowohl die
Versitzende-als-auch-dessen-Stellverireter vorsitzende Person als auch dessen Genderneutrale Sprache
einzeln: Stellvertretung einzeln.

5—DerAuisichisrat-bestimmi-aus-seinerMitte 5. Der Aufsichtsrat bestimmt aus seiner Mitte
interimsweise-die-stellveriretenden interimsweise die stellvertretenden
Versitzenden-durch-Beschluss-—Diese vorsitzenden Personen durch Beschluss.
mussen-durch-die-ndchste Diese mussen durch die nachste
Delegiertenversammiung-bestatighwerden- Delegiertenversammlung bestatigt werden. Genderneutrale Sprache
Bestatigh die Belegiertenversammiung-sie Bestatigt die Delegiertenversammlung sie
pichtmuss-sie-ihrerseits-aus-den nicht, muss sie ihrerseits aus den
Mitgliedern-des-Aufsichisrats-die Mitgliedern des Aufsichtsrats die
stellvertretenden-Vorsitzenden-bestimmen- stellvertretenden vorsitzenden Personen

bestimmen.

6—Endetdie Amtszeit-eines-stellvertretenden 6. Endet die Amtszeit einer stellvertretend
Vorsitzenden-vorzeitig,—so-bestimmt-der vorsitzenden Person vorzeitig, so bestimmt Genderneutrale Sprache
Aufsichisrat durch-Beschluss-unverziglich der Aufsichtsrat durch Beschluss
einen-Nachfolgeraus-seinerMitte—Dieser unverziglich eine Nachfolge aus seiner
muss-durch-die-nachste Mitte. Diese muss durch die nachste
Belegiertenversammiungfir-die Delegiertenversammlung fur die
verbleibende-Amiszeit- des verbleibende Amtszeit der ausgeschiedenen
Ausgesehiedenen-bestatigbwerden- Person bestatigt werden.

F—DerAufsichisrat-wird-durch-seinen 7. Der Aufsichtsrat wird durch die vorsitzende
Versitzenden-oderin-dessen-Auftrag-durch Person oder in dessen Auftrag durch den
den-Vorstand-einberufen—DBie-Einladungen Vorstand einberufen. Die Einladungen
ergehen-schriftlichper E-Mail-oderper ergehen durch Textform unter Einhaltung Genderneutrale Sprache
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einer Frist von mindestens zwei Wochen
zwischen dem Tag der Absendung und dem
Sitzungstag, unter Angabe der
Tagesordnung und méglichst unter
Beifligung der Sitzungsunterlagen. Die
Tagesordnung wird von der vorsitzenden
Person oder einer Stellvertretung auf
Vorschlag des Vorstandes aufgestellt. Der
Aufsichtsrat ist unverziiglich einzuberufen,
wenn dies vom Vorstand oder mindestens
vier Aufsichtsratsmitgliedern unter Angabe
der Grunde verlangt wird. In Eilféllen kann
dies unter Verkurzung der Ladungsfrist und
auch telefonisch oder mundlich erfolgen.

Weiteres regelt die Geschaftsordnung des
Aufsichtsrates.

8. Weiteres regelt die Geschaftsordnung des
Aufsichtsrates.

§ 18 Aufgaben des Aufsichtsrates

Berufung und Entlassung des Vorstandes
und Entscheidung Gber dessen
Gehaltsfragen und Sozialleistungen. Der
Aufsichtsrat macht Ersatzanspriiche des
Vereins gegeniuber dem Vorstand geltend.

§ 18 Aufgaben des Aufsichtsrates

1. Berufung und Entlassung des Vorstandes
und Entscheidung Uber dessen
Gehaltsfragen und Sozialleistungen. Der
Aufsichtsrat macht Ersatzanspriiche des
Vereins gegenuber dem Vorstand geltend.

2. Kontrolle des Vorstandes.

2. Kontrolle des Vorstandes.
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3. Die Aufsichtsratsmitglieder kénnen die
Eiizgi;:njnicr]rgit:::;:r\é?rzgler;ze Die Aufsichtsratsmitglieder kdnnen die
Mitalieder od pS h tandi it d Bicher und Schriften des Vereins einsehen
P:U?‘l:(ra] et:eoaui’:ra aecnvﬁlrasciangg r;::)e S(r)n und prifen oder einzelne Mitglieder oder
g Ttragen. 9 Sachverstandige mit der Priifung
§ 90 Abs. 3 bis 5 AktG kann er von dem beauftragen. Nach MaRgabe von § 90 Abs.
Vorstand jederzeit Berichterstattung 3 bis 5 AktG kann er von dem Vorstand
verlangen. jederzeit Berichterstattung verlangen.
4. Prifung des Jahresabschlusses und
BZIr:ng:]i:eth?\?/glrjsbaer;rieI:ng iiber das Prifung des Jahresabschlusses und Bericht
Ergebnis der Priifung: § 171 Abs. 2 des gegenuber der Delegiertenversammlung
AkgG it ent h g’d ) Uber das Ergebnis der Prufung; § 171 Abs.
tG gilt entsprechend. 2 des AktG gilt entsprechend.
5. Festlegung des weiteren Ausbaues des
Herbergsnetzes oder der Aufgabe von Festlegung des weiteren Ausbaues des
Jugendherbergen und deren Verauflerung. Herbergsnetzes oder der Aufgabe von
Jugendherbergen und deren Verauferung.
6. Beratung der Vorlagen und Antrage fur die
Delegiertenversammlung vorab. Beratung der Vorlagen und Antrage fiir die
Delegiertenversammlung vorab.
7. Beschluss uber den vom Vorstand
vorzulegenden Wirtschaftsplan, den .
et M e
Verbindung stehende Kreditaufnahme. Investitionsplan und die damit in Verbindung
stehende Kreditaufnahme.
sV Flac dos Wirschafeorih I
j ¥ . e .
SFOIRS gegendoeras Vorschlag der Wirtschaftspriferin /des Genderneutrale Sprache
Delegiertenversammidng: Wirtschaftsprufers des Vereins gegenliber
der Delegiertenversammlung.
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9. Beschluss zu Erwerb, Verauerung und
Belastung von Grundstucken,
grundstiicksgleichen Rechten,
Burgschaften, oder Eingehen von
Mitverpflichtungen flr Verbindlichkeiten
Dritter, einschlieBlich jeglicher Bestellung
von Sicherheiten aus dem
Verbandsvermdgen. Ebenso bei Abschluss
von langfristigen Darlehensvertragen, die
Uber den in Ziffer 7. (Wirtschaftsplan)
genehmigten Rahmen hinausgehen.

9. Beschluss zu Erwerb, VerauRerung und
Belastung von Grundstucken,
grundstiicksgleichen Rechten,
Burgschaften, oder Eingehen von
Mitverpflichtungen fir Verbindlichkeiten
Dritter, einschlieBlich jeglicher Bestellung
von Sicherheiten aus dem
Verbandsvermoégen. Ebenso bei Abschluss
von langfristigen Darlehensvertragen, die
Uber den in Ziffer 7. (Wirtschaftsplan)
genehmigten Rahmen hinausgehen.

10. Zustimmung zur Bildung oder Zuordnung
von Untergliederungen im Gebiet des
Vereins gemaf § 10 Ziffer 1. sowie der
vom Vorstand gemaf § 9 Ziffer 3.
festgelegten Geschaftsordnung.

10. Zustimmung zur Bildung oder Zuordnung
von Untergliederungen im Gebiet des
Vereins geman § 10 Ziffer 1. sowie der vom
Vorstand gemaf § 9 Ziffer 3. festgelegten

Geschéaftsordnung.
i i . .-
HREsL gls fz SRS IE le PaFRg 11. Zustimmung zu Abschluss, Anderung oder
. Aufhebung einer Rechtsvereinbarung

Herbergsieitern/Herbergseltern: zwischen dem Verein und den Gend trale S h

Herbergsleitungen. enderneutrale sprache
12 Verbindliche Festl
H ter/Hor! | 12. Verbindliche Festlegung von Genderneutrale Sprache

Anforderungsprofilen an Herbergsleitungen.

13. Einrichtung von Kommissionen des
Aufsichtsrates; Festlegung ihrer Aufgaben,
ihrer Zusammensetzung und der Berufung
ihrer Mitglieder. Naheres regelt die
Geschéaftsordnung des Aufsichtsrates.

13. Einrichtung von Kommissionen des
Aufsichtsrates; Festlegung ihrer Aufgaben,
ihrer Zusammensetzung und der Berufung
ihrer Mitglieder. Naheres regelt die
Geschaftsordnung des Aufsichtsrates.
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| Satzung NEU

| Bemerkungen

14. Vertretung des Aufsichtsrates durch ein
von ihm bestelltes Aufsichtsratsmitglied bei
den Sitzungen des Personalausschusses
(§ 21) in beratender Funktion.

14.

Vertretung des Aufsichtsrates durch ein von
ihm bestelltes Aufsichtsratsmitglied bei den
Sitzungen des Personalausschusses (§ 21)
in beratender Funktion.

15.

Vertretung des Aufsichtsrates durch zwei
von der vorsitzenden Person des
Aufsichtsrates bestimmten Mitgliedern des
Prasidiums in den
Gesellschafterversammlungen der
gemeinnutzigen Gesellschaft ,Inklusive
Jugendherbergen Hessen gGmbH*.

Genderneutrale Sprache
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§ 19 Vorstand

§ 19 Vorstand

1. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind eine
oder mehrere Personen. Nach auf3en vertritt
jeder von ihnen den Verein gerichtlich und
auldergerichtlich alleine. Der Aufsichtsrat
kann per Beschluss einen
Vorstandsvorsitzenden bestimmen, der den
anderen Vorstanden gegentber im
Innenverhaltnis weisungsbefugt ist.

Inhaltliche Anderung - Begriindung: In der
aktuellen Besetzung wird der LVB von beiden
Vorstanden paritatisch gefiihrt. Dies entspricht
dem Wunsch des AR und soll auch in der
AuRenwahrnehmung so dargestellt werden.
Gleichzeitig ermoglicht die Formulierung eine
zukinftige Vorstandsbesetzung dynamisch mit
Kompetenzen auszustatten, um eine
Fihrungssicherung nach Wunsch des AR zu
garantieren.

2. Einzelne oder alle Vorstandsmitglieder
kénnen vom Aufsichtsrat fir
Rechtsgeschafte mit der gemeinnitzigen
Gesellschaft ,Inklusive Jugendherbergen
Hessen gGmbH* von den Beschrankungen
des § 181 BGB befreit werden. Falls eine
generelle Befreiung nicht erfolgt ist, kann
eine Befreiung durch den Aufsichtsrat fur
einzelne Geschéfte erfolgen.

2. Einzelne oder alle Vorstandsmitglieder
kénnen vom Aufsichtsrat fur
Rechtsgeschéafte mit der gemeinnitzigen
Gesellschaft ,Inklusive Jugendherbergen
Hessen gGmbH* von den Beschrankungen
des § 181 BGB befreit werden. Falls eine
generelle Befreiung nicht erfolgt ist, kann
eine Befreiung durch den Aufsichtsrat fur
einzelne Geschéfte erfolgen.

3. Der Vorstand ist hauptamtlich tatig und
erhalt eine Vergutung. Der Aufsichtsrat
schlie3t mit dem Vorstand einen
Anstellungsvertrag im Namen des Vereins
ab, in dem die Hohe der Vergutung
festgelegt wird.

3. Der Vorstand ist hauptamtlich tatig und
erhalt eine Vergutung. Der Aufsichtsrat
schlief3t mit dem Vorstand einen
Anstellungsvertrag im Namen des Vereins
ab, in dem die Hohe der Vergltung
festgelegt wird.
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§ 20 Aufgaben des Vorstandes § 20 Aufgaben des Vorstandes
Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben | Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben
wahrzunehmen: wahrzunehmen:
J—Fihrung-derlaufenden-Geschafte-des 1. Fdhrung der laufenden Geschéfte des
; Vereins. Rechtschreibung
2—rechtsgeschaftliche Vertretung-des 2. Rechtsgeschaftliche Vertretung des
; Vereins. Rechtschreibung
3—Auistellung-des-Jahresabschlusses-und 3. Aufstellung des Jahresabschlusses und
des-Lageberichis; des Lageberichts. Rechtschreibung
4—Auistellung-des-Wirtschaftsplanes; 4. Aufstellung des Wirtschaftsplanes.
Rechtschreibung
5.—regelmallige Berichte des Vorstandes 5. RegelmaRige Berichte des Vorstandes
gegentber-dem-Aufsichtsrat; gegenuber dem Aufsichtsrat. Rechtschreibung
6.—Aufnahme-von-Darlehen; 6. Aufnahme von Darlehen.
Rechtschreibung
£—Vorbereitung-vonEntscheidungenim 7. Vorbereitung von Entscheidungen im
Bereich-des-immobilien-Managements Bereich des Immobilien-Managements .

; . ; . Rechtschreibung
sowie-deren-Vellzugrach-Zustimmung sowie deren Vollzug nach Zustimmung
durch-den-Aufsichtsrat: durch den Aufsichtsrat.

8—Einstellungund-Entlassung-derMitarbeiter 8. Einstellung und Entlassung der
der-Geschaftsstelle; Mitarbeitenden der Geschéftsstelle. .
Rechtschreibung
9. Ausfihrung-derBeschlilsse-des 9. Ausfiihrung der Beschlisse des
Personalausschusses-gemall-§ 22 dieser Personalausschusses gemaf § 22 .
Satzung: dieser Satzung. Rechtschreibung
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10-—Personalangelegenheiten-der 10. Personalangelegenheiten der
Herbergsleiter/Herbergselternund-der Herbergsleitungen und der
Mitarbeiterin-denJugendherbergen-unter Mitarbeitenden in den Jugendherbergen Genderneutrale Sprache
Beachtung-dergemall § 21 dem unter Beachtung der gemaf § 21 dem
Personalausschuss-durch-eine Personalausschuss durch eine Rechtschreibung
Rechisvereinbarungzugewiesenen Rechtsvereinbarung zugewiesenen
Befugnisse; Befugnisse.

H—Abschluss-Anderung-oderAuthebung 11. Abschluss, Anderung oder Aufhebung Genderneutrale Sprache
einerRechtsvereinbarungzwischen-dem einer Rechtsvereinbarung zwischen
Verein-und-den dem Verein und den Herbergsleitungen. | Rechtschreibung

12 Festlegung-und-Anderung-der 12. Festlegung und Anderung der
Geschaftsordnung-fir-die Geschaftsordnung fir die Rechtschreibun
Untergliederungen-gemal-§-10-Ziffer 3-; Untergliederungen gemaR § 10 Ziffer 3.. 9

13. Vorbereitung und Organisation der
Delegiertenversammlung.

13. Vorbereitung und Organisation der
Delegiertenversammlung.

§ 21 Personalausschuss

§ 21 Personalausschuss

1. Der Personalausschuss nimmt als
zustandiges Organ des Vereins die in einer
Rechtsvereinbarung geman Ziffer 6.
festgelegten Aufgaben zur Regelung von
personellen, sozialen und organisatorischen
Angelegenheiten der Herbergsleitungen
wahr.

Genderneutrale Sprache

2. Besteht eine Rechtsvereinbarung nicht
mehr, Ubernimmt der Vorstand diese
Aufgaben in voller Zustandigkeit.

2. Besteht eine Rechtsvereinbarung nicht
mehr, Ubernimmt der Vorstand diese
Aufgaben in voller Zustandigkeit.

3. Der Personalausschuss besteht aus vier

vonr-den-Herbergsleitern/Herbergseltern von den Herbergsleitungen gewahlten
gewdahlten-Mitgliedern,-darunter-die Mitgliedern, darunter die gewahlten Genderneutrale Sprache
gewdhlten Sprecher-sowie dem Sprecher*innen, sowie einem Vorstand. Die
Vorstandsvorsitzenden—Die Herbergsleitungen haben je 1, der Vorstand
Herbergsleiter/Herbergseliern-habenje-+; 4 Stimmen. Ein weiteres Mitglied des
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Vorstandes ist zur Teilnahme berechtigt, in
diesem Fall missen die 4 Stimmen
gemeinschaftlich und tGbereinstimmend
abgegeben werden. Ein vom Aufsichtsrat
bestelltes Mitglied des Aufsichtsrates nimmt
an den Sitzungen des Personalausschusses
beratend teil.

4. Der Personalausschuss wahlt eine
vorsitzende Person und eine Stellvertretung
jeweils fur zwei Jahre. Die vorsitzende
Person und seine Stellvertretung sollen im
Wechsel von der Vertretung des Vorstandes

Genderneutrale Sprache

den-Vertretern-der bzw. den Vertretungen der
Herbergsleiter/Herbergseltern-gestelit Herbergsleitungen gestellt werden.
werden-:
5. Der Personalausschuss gibt sich eine 5. Der Personalausschuss gibt sich eine
Geschéaftsordnung. Geschéaftsordnung.
6. Firdie Tatigkeitdes-Personalausschusses 6. Fur die Tatigkeit des Personalausschusses
giltdiezwischen-dem-\erein-und-den gilt die zwischen dem Verein und den
. . Genderneutrale Sprache
Herbergsleitern/Herbergseltern Herbergsleitungen abgeschlossene
Sboooonlecoono s oshioornintn e, Rechtsvereinbarung.

§ 22 Aufgaben des Personalausschusses

1. Der Personalausschuss hat tber folgende
Angelegenheiten zu entscheiden:

§ 22 Aufgaben des Personalausschusses

1. Der Personalausschuss hat tber folgende
Angelegenheiten zu entscheiden:

1.1. Einstellungund-Entlassung-ven
Herbergsleitern/Herbergselternauller
i E ) frict] Kiindi ;

1.1. Einstellung und Entlassung von
Herbergsleitungen, auRer im Falle einer
fristlosen Kiindigung.

Genderneutrale Sprache, Rechtschreibung

Seite 38 von 44




Satzung des Deutschen Jugendherbergswerkes, Landesverband Hessen e.V. - Synopse

| Satzung ALT | Satzung NEU | Bemerkungen
12 Versetzung-von 1.2. Versetzung von Herbergsleitungen
. 1 1 . .
. E IE 9 EI E Verai E_ gse innerhalb des Vereins Genderneutrale Sprache, Rechtschreibung

1.3.Regelung der Vergitung, der freiwilligen

freiwilligen-sozialen-Leistungen-und-des sozialen Leistungen und des
Uraubsanspruchsfir Urlaubsanspruchs flr Herbergsleitungen. Genderneutrale Sprache, Rechtschreibung
14-Regelung-derWeiterbeschaftigung,-der 1.4. Regelung der Weiterbeschéaftigung,

Versetzung,-derAltersabfindung-oder der Versetzung, der Altersabfindung oder
des-sonstigen-Nachteilsausgleiches des sonstigen Nachteilsausgleiches
zuguhsten-von zugunsten von Herbergsleitungen bei Genderneutrale Sprache
Herbergsleitern/Herbergseltern-bei Betriebsanderung, insbesondere im Falle _
Betriebsanderung,-insbesondere-im der SchlieRung von Jugendherbergen. Rechtschreibung
Ealle-derSchliefung-von
Jugendherbergen;
1.5. Regelungvon-Hartefallen; 1.5.Regelung von Hartefallen.

Rechtschreibung
Kondi
Herbergsleitern/Herbergseltern-nach Redaktionelle Anderung: Gestrichen, weil doppelt
Vellendung-vornderen-50tebensiahr mit 22.1.1
oder-einerununterbrochenen
Beschifti i 5 ot .
BeutschenJugendherbergswerk:

1-6—Sicherstellung-venMalnahmenzur 1.6. Sicherstellung von Mallnahmen zur

Verhttung-von-Dienst—und Verhitung von Dienst- und
Arbeitsunfallen-und-sonstiger Arbeitsunfallen und sonstiger _
Gesundheitsschadigungenin Gesundheitsschadigungen in Rechtschreibung
Jugendherbergen; Jugendherbergen.

1.7.Bestellung von Sicherheitsbeauftragten
nach vorstehender Ziffer 1.6.

1.7. Bestellung von
Sicherheitsbeauftragten nach
vorstehender Ziffer 1.7.

2. Es-gelten-die-Grundsatze der 3. Es gelten die Grundsatze der
zwischen-dem-Verstand-und-den zwischen dem Vorstand und den

. . Genderneutrale Sprache
Herbergsleitern/Herbergseliern Herbergsleitungen abgeschlossenen
abgeschlossenen-Rechisvereinbarung- Rechtsvereinbarung.
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4. Die-Beschlisse-des 5. Die Beschlusse des
Personalausschusses-werden-vom-Vorstand Personalausschusses werden vom Vorstand
ausgefihrt: ausgefihrt.
§ 23 Arbeitsweise und Beschliisse der Organe § 23 Arbeitsweise und Beschliisse der Organe
des Vereins des Vereins
1. Fur die Einberufung und 1. Fur die Einberufung und Beschlussfahigkeit
Beschlussfahigkeit der Vereinsorgane der Vereinsorgane gelten die in dieser
gelten die in dieser Satzung festgelegten Satzung festgelegten entsprechenden
entsprechenden Bestimmungen. Weitere Bestimmungen. Weitere Verfahrensweisen
Verfahrensweisen konnen in der jeweiligen kénnen in der jeweiligen Geschéftsordnung
Geschaftsordnung geregelt werden. geregelt werden.
2—Fir-die-Leitung-der-Sitzungen-und 2. Fir die Leitung der Sitzungen und
Versammlungen-derVereinsorganeistder Versammlungen der Vereinsorgane ist die
A o ) . : - : . Genderneutrale Sprache
teweilige-Vorsitzende—im-Falle-der jeweilige vorsitzende Person, im Falle der
Delegiertenversammiung-derorsitzende Delegiertenversammlung die vorsitzende
des-Aufsichisrates-oderdessen Person des Aufsichtsrates oder dessen
Stellvertreterzustandig—tm-Adsnahmetall Stellvertretung zustandig. Im Ausnahmefall
istvon-den-Mitgliedern-desjeweiligen ist von den Mitgliedern des jeweiligen
Organs-in-offenerAbstimmung Organs in offener Abstimmung mehrheitlich
mehrheitlich-ein-Sitzungsleiterzu eine Sitzungsleitung zu bestellen.
bestellen:
3—Uber-alle-Sitzungen-und-Versammiuhgen 3. Uber alle Sitzungen und Versammlungen
der-Vereinsorgane-sind-Niederschriften-zu der Vereinsorgane sind Niederschriften zu
fertigen,-die-vom-Sitzungsleiter und-eirem fertigen, die von der Sitzungsleitung und Genderneutrale Sprache
weiteren-teiinehmenden-Mitghed-des einem weiteren teilnehmenden Mitglied des
tewelligen-Organszu-unterzeichnen-sind: jeweiligen Organs zu unterzeichnen sind.
4—Bei-Abstimmungen-enischeiden-die 4. Bei Abstimmungen entscheiden die
abgegebenen-gultigen-Stimmen- abgegebenen glltigen Stimmen.
Enthaltungen-zablen-nicht-als-abgegebene Enthaltungen z&hlen nicht als abgegebene
Stimmen—soweitsich-nichtaus-dieser Stimmen. Soweit sich nicht aus dieser
Satzung,-derRechisvereinbarung(§-24 Satzung, der Rechtsvereinbarung (§ 21
Ziffer1-)-oder-aus-geseizlichen Ziffer 1.) oder aus gesetzlichen Vorschriften
Vorschriften-etwas-anderes-ergibt-ist die etwas anderes ergibt, ist die einfache
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oy Mohrhoiidi St
ausreichend-

Mehrheit dieser Stimmen ausreichend. Bei
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als
abgelehnt.

Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als
abgelehnt. - Aus § 12 hierher verschoben

Es kann offen gewahlt werden, wenn 5. Es kann offen gewahlt werden, wenn
niemand widerspricht. Gewahlt ist, wer niemand widerspricht. Gewahlt ist, wer mehr
mehr die meisten Stimmen auf sich die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Das
vereinigt. Das Nahere regelt die Nahere regelt die Wahlordnung.
Wahlordnung.

Alle Versammlungen und Sitzungen der 6. Alle Versammlungen und Sitzungen der

Organe und der Untergliederungen konnen
sowohl als Prasenzveranstaltung oder
virtuell abgehalten werden. Zur
Prasenzveranstaltung treffen sich alle
Teilnehmer an einem gemeinsamen Ort.
Eine virtuelle Veranstaltung erfolgt durch
Einwahl aller Teilnehmer in einen virtuellen
Versammlungsraum. Eine Kombination
von Prasenzveranstaltung und virtueller
Veranstaltung ist moglich. Es gelten die in
der jeweiligen Geschaftsordnung und
Wahlordnung festgelegten Regelungen.

Organe und der Untergliederungen kénnen
sowohl als Prasenzveranstaltung oder
virtuell abgehalten werden. Zur
Prasenzveranstaltung treffen sich alle
Teilnehmer an einem gemeinsamen Ort.
Eine virtuelle Veranstaltung erfolgt durch
Einwahl aller Teilnehmer in einen virtuellen
Versammlungsraum. Eine Kombination von
Prasenzveranstaltung und virtueller
Veranstaltung ist mdglich. Es gelten die in
der jeweiligen Geschéftsordnung und
Wahlordnung festgelegten Regelungen.

Das jeweils fur die Einladung zu der
entsprechenden Veranstaltung zustandige
Organ bzw. die dafir zustédndige Person
entscheidet im Rahmen dieser Vorgaben
Uber die Art der Durchfiihrung der jeweiligen
Veranstaltung oder Wahl und teilt diese in
der Einladung mit.

Das jeweils fur die Einladung zu der
entsprechenden Veranstaltung zustandige
Organ bzw. die dafir zustandige Person
entscheidet im Rahmen dieser Vorgaben Gber
die Art der Durchfiihrung der jeweiligen
Veranstaltung oder Wahl und teilt diese in der
Einladung mit.
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§ 24 Geschiftsfiihrung

ZurDurchithrung aller laufenden Geschafte ist a"_
Sitz-des-Vereins eine Geschafisstolie-singerichtet
Dere Izellltung”hat del' "e..g' gue;ezmﬁa|Eg.estellte

§ 24 Geschiftsfiihrung

Zur Durchfiihrung aller laufenden Geschafte ist in
Hessen eine Geschéftsstelle eingerichtet. Deren
Leitung hat der vom Verein angestellte
hauptamtliche Vorstand gemafg § 19 Ziffer 3.

Redaktionelle Anderung

D. Sonstige Bestimmungen
§ 25 Geschiftsjahr

Als Geschaftsjahr gilt das Kalenderjahr.

D. Sonstige Bestimmungen
§ 25 Geschiftsjahr

Als Geschaftsjahr gilt das Kalenderjahr.

§ 26 Rechnungslegung

§ 26 Rechnungslegung

Fir die Jahresrechnung des Vereins gelten die
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs fur
Kapitalgesellschaften. Der Jahresabschluss ist
jahrlich durch eine Wirtschaftspriferin/einen
Wirtschaftsprifer zu prifen.

Genderneutrale Sprache

Die Delegiertenversammlung des Vereins kann
darlber hinaus zwei ehrenamtliche
Rechnungsprufer*innen gemaf § 15 Ziffer 17.
bestellen.

Genderneutrale Sprache

In begriindeten Fallen kann der Aufsichtsrat
verlangen, dass zusatzlich eine andere
Wirtschaftspriferin/ein anderer Wirtschaftsprifer zu
bestellen ist.

Genderneutrale Sprache
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§ 27 Vereinsvermoégen

Bei Auflésung des Vereins oder bei Wegfall
steuerbeguinstigter Zwecke fallt sein Vermdgen dem
zur Zeit der Auflésung bestehenden und als
steuerbeguinstigt anerkannten DJH-Hauptverband
fur Jugendwandern und Jugendherbergen e.V.
(Amtsgericht Lemgo VR 60359) oder dessen
steuerbegiinstigtem Nachfolger zu, der es
unmittelbar und ausschlief3lich flir gemeinnitzige
Zwecke zu verwenden hat.

§ 27 Vereinsvermogen

Bei Auflosung des Vereins oder bei Wegfall
steuerbeguinstigter Zwecke fallt sein Vermdgen dem
zur Zeit der Auflosung bestehenden und als
steuerbeglinstigt anerkannten DJH-Hauptverband
fur Jugendwandern und Jugendherbergen e.V.
(Amtsgericht Lemgo VR 60359) oder dessen
steuerbeglinstigtem  Nachfolger zu, der es
unmittelbar und ausschlief3lich fiir gemeinnitzige
Zwecke zu verwenden hat.

Besteht auch der Hauptverband nicht mehr, so geht
das Vermdgen in die Verwaltung des Hessischen
Sozialministers Uber, der es einem gemeinnitzigen
Zwecke der Jugendhilfe unter besonderer
Bericksichtigung der Férderung des
Jugendwanderns zuzufiihren hat.

Besteht auch der Hauptverband nicht mehr, so geht
das Vermdgen in die Verwaltung des nach Art. 104
Abs. 2 Hessische Verfassung flir das
Jugendherbergswesen zustandigen Ministeriums
Uber, der es einem gemeinnutzigen Zwecke der
Jugendhilfe unter besonderer Berlcksichtigung der
Forderung des Jugendwanderns zuzuflihren hat.

Redaktionelle Anderung

§ 28 Datenschutz

1. Personenbezogene Daten (z.B. aus der
Mitgliederdatei) werden nach der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
behandelt und in der Geschéaftsstelle des
Vereins verwaltet.

§ 28 Datenschutz

1. Personenbezogene Daten (z.B. aus der
Mitgliederdatei) werden nach der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
behandelt und in der Geschéaftsstelle des
Vereins verwaltet.

2. Fir vereinsinterne Zwecke dirfen Daten
aus der Mitgliederdatei an interne
Untergliederungen an eine von dort zu
benennende natirliche Person
weitergegeben werden.

2. Fir vereinsinterne Zwecke dirfen Daten
aus der Mitgliederdatei an interne
Untergliederungen an eine von dort zu
benennende natirliche Person
weitergegeben werden.
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3. Die unter Ziffer 2. genannte Person wird 3. Die unter Ziffer 2. genannte Person wird mit
mit dem Datenschutz vertraut gemacht dem Datenschutz vertraut gemacht und
und unterschreibt eine entsprechende unterschreibt eine entsprechende Erklarung.
Erklarung. Die Datenschutz-Erklarung ist Die Datenschutz-Erklarung ist dem
dem Datenschutz- oder dem Datenschutz- oder dem
Qualitatsbeauftragten des Vereins zur Qualitatsbeauftragten des Vereins zur
dauerhaften Verwahrung in der dauerhaften Verwahrung in der
Geschéftsstelle zukommen zu lassen. Erst Geschéftsstelle zukommen zu lassen. Erst
danach darf eine Datenweitergabe danach darf eine Datenweitergabe erfolgen.
erfolgen.
4. Eine Weitergabe der Daten aus Ziffern 1. 4. Eine Weitergabe der Daten aus Ziffern 1.

und 2. an Dritte ist nicht statthaft. und 2. an Dritte ist nicht statthaft.

§ 29 Salvatorische Klausel § 29 Salvatorische Klausel

Etwa-ungultige Bestimmungen-dieser-Satzung Etwa ungliltige Bestimmungen dieser Satzung

berGhren-nicht-die-Rechiswirksamkeit-dieser beriihren nicht die Rechtswirksamkeit dieser

Satzungim-Ganzen-—Soliten-Bestimmungen-dieser | Satzung im Ganzen. Sollten Bestimmungen dieser

Satzung-unwirksam-sein-oder werden-odersollter | satzung unwirksam sein oder werden oder sollten

sich-in-dieser-Satzung-Licken-herausstellen-so sich in dieser Satzung Liicken herausstellen, so wird

wird infolge-dessen die Gulligkeil dor ubrgen infolgedessen die Giiltigkeit der tibrigen Rechtschreibung

EESt. MY 'gE'E' "E.I't DerthrtA lstslle E!E' il Bestimmungen nicht berthrt. Anstelle der

Jor Liicke tritt di - Regel unwirksamen Bestimmungen oder zur Ausfullung

' der Licke tritt die gesetzliche Regelung.

§ 30 Inkrafttreten § 30 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit der Eintragung im Diese Satzung tritt mit der Eintragung im

Vereinsregister in Kraft. Vereinsregister in Kraft.
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